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Folgende Projekte sind derzeit im MFP enthalten, diese müssen nach Priorität gereiht werden: 

· FF Riedau Fahrzeugankauf LFA-B 

· Löschwasserbehälter Schwaben 

· Steuerung Heizung  

· Erweiterung bzw. Neubau Kindergarten und Krabbelstube 

· Straßenbauprogramm 2021-2023 – KIG 2020 

· Aufschließung Straße „Pomedt II“ 

· Erschließung 2019 (Leitz, Dick, Greisberger) 

· Photovoltaik Freibad  

· Aufschließung WVA „Pomedt II“ 

· Aufschließung ABA „Pomedt II“ 

· Kanalsanierung 

 

 

Da derzeit keine Eigenmittel durch die Marktgemeinde Riedau geleistet werden können, können die 

nachstehenden Projekte mangels Finanzierungsmöglichkeiten nicht im MFP dargestellt werden. Es wird 

trotzdem eine Prioritätenreihung für beide Projekte vorgesehen, da die Notwendigkeit dieser Projekte 

bereits in der GEP festgestellt worden ist. 

· FF Riedau Fahrzeugankauf RLF 

· Errichtung Feuerwehrhaus  

 

Lt. Prüfbericht zum Voranschlag 2024 ist die die Prioritätenreihung erkennbar durchzuführen, es genügt 

nicht nur die Reihung vom Gemeinderat, welche mit Gemeinderatsprotokoll gemacht wird. 

Künftig wird auch die Reihung im MFP direkt nach Beschlussfassung im Gemeinderat beim Projekt gemacht. 

zB. “Erweiterung bzw. Neubau Kindergarten und Krabbelstube – Priorität 1“ 

 

  


